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 1 EINLEITENDE BESTIMMUNGEN  

 Art. 1 Übergeordnetes Recht  
Die Gemeinde Rickenbach erlässt, gestützt auf § 45 des kantona-
len Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 7. September 1975 so-
wie den zwischenzeitlichen Anpassungen und unter Beachtung 
des eidgenössischen Rechtes, folgende Bau- und Zonenordnung: 

1 Die Gemeinde Rickenbach erlässt, gestützt auf § 45 die Bestim-
mungen des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 
7. September 1975 sowie den zwischenzeitlichen Anpassungen 
und unter Beachtung Vorbehalt des eidgenössischen Rechtes, für 
ihr Gemeindegebiet die nachstehende folgende Bau- und Zonen-
ordnung. 

Harmonisierung Bauordnungen 

Es gelten die Baubegriffe und Definitionen sowie die Mess- und 
Berechnungsweisen gemäss dem Planungs- und Baugesetz (PBG) 
bzw. der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) und der Besonderen 
Bauverordnung II (BBV II) in den jeweiligen geltenden Fassungen 
bis 28. Februar 2017. 

2 Es gelten die Baubegriffe und Definitionen sowie die Mess- und 
Berechnungsweisen gemäss dem Planungs- und Baugesetz (PBG) 
bzw. der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) und der Besonderen 
Bauverordnung II (BBV II) in den jeweiligen geltenden Fassungen 
bis 28. Februar 2017. 

Hinweis, dass IVHB gilt und umgesetzt ist 

   
Art. 1a Mehrwertausgleich Art. 1a Mehrwertausgleich 

Art. 2 Erhebung einer Mehrwertabgabe 
Harmonisierung Bauordnungen 

1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- und Umzonungen entste-
hen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwert-
ausgleichsgesetzes (MAG) erhoben. 

1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- und Umzonungen entste-
hen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwert-
ausgleichsgesetzes (MAG) erhoben. 

 

2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2’000 m2. 2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2’000 m2. 
3 Die Mehrwertabgabe beträgt 20 % des um Fr. 100 000 gekürz-
ten Mehrwerts. 

3 Die Mehrwertabgabe beträgt 20 % des um Fr. 100 000 gekürz-
ten Mehrwerts. 

4 Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommu-
nalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des 
Fondreglements verwendet. 

4 Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommu-
nalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des 
Fondsreglements verwendet. 

   
Hinweis: Beträgt der Mehrwert von Grundstücken, die gemäss Abs. 2 von 
der Abgabe befreit wären, mehr als Fr. 250‘000, wird gestützt auf § 19 Abs. 
4 MAG eine Abgabe gemäss Abs. 3 erhoben. 

Hinweis: Beträgt der Mehrwert von Grundstücken, die gemäss Abs. 2 von 
der Abgabe befreit wären, mehr als Fr. 250‘000, wird gestützt auf § 19 
Abs. 4 MAG eine Abgabe gemäss Abs. 3 erhoben. 
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1. ZONENORDNUNG 1 2 ZONENORDNUNG  

Art. 1 Zoneneinteilung Art. 1 Art. 3 Zoneneinteilung  

Das Gemeindegebiet wird gemäss den kantonalen Vorgaben in 
Zonen eingeteilt und den entsprechenden Empfindlichkeitsstufen 
(ES) gemäss der eidgenössischen Lärmschutzverordnung (LSV) 
zugeteilt: 

Das Gemeindegebiet wird, gemäss den kantonalen Vorgaben so-
weit es sich nicht um Wald handelt und nicht kantonalen und regi-
onalen Nutzungszonen zugewiesen ist, in folgende Zonen mit den 
entsprechenden Empfindlichkeitsstufen (ES) gemäss der eidge-
nössischen Lärmschutzverordnung (LSV) eingeteilt: 

Harmonisierung Bauordnungen 

   
Bauzonen, Ausnützung und Empfindlichkeitsstufen Bauzonen, Ausnützung und Empfindlichkeitsstufen  
Zone Ausnützung Abkür-

zung 
Farbe ES Zone Ausnüt-

zung 
Abkür-
zung 
Zone 

Farbe ES  

     1 Bauzonen      
Kernzone Überkommunal  KÜ d'braun III Kernzone I Überkommunal  KÜ KI d'braun III  
Kernzone Kommunal  KK h'braun III Kernzone II Kommunal  KK KII h'braun III  
     Kernzone Weiler  KW  III  
     Quartiererhaltungszone  QEZ  II  
     Wohnzone, 2-geschossig  

«Im Felix» 
 W2/20F  II  

Wohnzone 2-geschossig 35 % W2/35 gelb II Wohnzone, 2-geschossig 35 % W2/35 
W2/20 

gelb II  

Wohnzone 2-geschossig 50 % W2/50 orange II Wohnzone, 2-geschossig 50 % W2/50 
W2/27 

orange II  

Wohnzone 3-geschossig 60 % W3/60 rot II Wohnzone, 3-geschossig 60 % W3/60 
W3/30 

rot II  

Wohnzone mit Gewerbeerleich-
terung 

60 % WG2 schraff. III Wohnzone, 2-geschossig  
mit Gewerbeerleichterung 

60 % WG2/30 schraff. III  

Gewerbezone  GZ violett III Gewerbezone  GZ violett III  
Zone für öffentliche Bauten  ÖB grau II/III Zone für öffentliche Bauten  ÖB grau II/III  
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     2 Weitere Zonen      
Erholungszone  EZ türkis III Erholungszone  EZ türkis III  
Freihaltezone Kommunal  FZ h'grün - Freihaltezone kommunal  FZ h'grün -  
Freihaltezone Kantonal  FZ d'grün - Freihaltezone kantonal  FZ Fk d'grün -  
Reservezonen  R weiss - Reservezonen  R weiss -  

   
Art. 2 Zonenplan Art. 2 Art. 4 Zonenplan und Ergänzungspläne  
Für die Abgrenzung der Zonen und für die Anordnungen inner-
halb der Zonen sind die Zonenpläne 1:2000 massgebend. Für die 
Kernzonen gelten die Kernzonenpläne 1:1000. Die mit der Bau- 
und Zonenordnung abgegebenen verkleinerten Pläne sind nicht 
rechtsverbindlich. 

1 Für die Abgrenzung der Zonen und für die Anordnungen inner-
halb der Zonen sind die Zonenpläne 1:2000 ist der genehmigte 
Zonenplan 1:5'000 massgebend. Für die Kernzonen gelten die 
Kernzonenpläne 1:1000. Die mit der Bau- und Zonenordnung ab-
gegebenen verkleinerten Pläne sind nicht rechtsverbindlich. 

 

Für die Wald- und Gewässerabstandslinien gelten die Ergän-
zungspläne. 

Für die Wald- und Gewässerabstandslinien gelten die Ergänzungs-
pläne. 
2 Es gelten die folgenden Ergänzungspläne: 

• Kernzonenplan Rickenbach vom 5. Juli 2011 im Massstab 
1:1’000 

• Kernzonenplan Sulz vom 5. Juli 2011 im Massstab 1:1’000 
• Kernzonenplan Hinter Grüt vom 5. Juli 2011 im Massstab 

1:1’000 
• Waldabstandslinienplan Gmeindrüti/Sandacher vom 1. März 

1994 im Massstab 1:1'000 
• Gewässerabstandslinienplan Schwarzbach vom 1. Februar 

1984 

 

 
 

Erlassdatum neue Kernzonenpläne gleichzei-
tig wie restliche BZO. 
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2. BAUZONEN 2. 3 BAUZONEN KERNZONE  

2.1. Kernzonen 3.1 Kernzonen Allgemeine Bestimmungen  

 Art. 5 Zweck  
Das Baugebiet von Hinter Grüt, die Gebiete von Rickenbach und 
der Dorfkern von Sulz sind teilweise in der kommunalen Kern-
zone (siehe separate Kernzonenpläne). Innerhalb der kommuna-
len Kernzone (KK) von Rickenbach ist eine überkommunale Kern-
zone (KÜ) ausgeschieden. Bauvorhaben, die sich im Inventar der 
schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung be-
finden, müssen zwingend in Zusammenarbeit mit den kantonalen 
Instanzen beurteilt werden. 
Die Kernzonenvorschriften bezwecken den Erhalt von Einheit und 
Eigenart des gewachsenen Ortskerns und dessen Umgebung. Sie 
ermöglichen die Verdichtung des Dorfkerns und regeln die Ein-
ordnung von Um- und Neubauten. 

Das Baugebiet Die Kernzone von die Gebiete von Rickenbach ist 
teilweise in der die kommunalen Kernzone I und II sowie die Kern-
zone Weiler unterteilt. Die Kernzonen von Hinter Grüt und der 
Dorfkern von Sulz sind der Kernzone II zugeteilt. Innerhalb der 
kommunalen Kernzone (KK) von Rickenbach ist eine überkommu-
nale Kernzone (KÜ) ausgeschieden. Bauvorhaben, die sich im In-
ventar der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Be-
deutung befinden, müssen zwingend in Zusammenarbeit mit den 
kantonalen Instanzen beurteilt werden. 
Die Kernzonenvorschriften bezwecken den Erhalt von Einheit und 
Eigenart des gewachsenen die Erhaltung und die sorgfältige Er-
neuerung des Ortskerns und dessen Umgebung. Sie ermöglichen 
die Verdichtung des Dorfkerns und regeln die Einordnung von 
Um- und Neubauten. Sie gewährleisten die ortsbildgerechte Ein-
ordnung von Um-, Ersatz- und Neubauten und die Weiterentwick-
lung der bestehenden Nutzungsstrukturen. 

 

 
 

 
Harmonisierung Bauordnungen 

   
 Art. 6 Gestaltungsgrundsatz  
Art. 9: Neubauten haben sich bezüglich ihrer äusseren Erschei-
nung an den herkömmlichen ortsbildprägenden Gestaltungsele-
menten in der näheren baulichen Umgebung zu orientieren, ins-
besondere hinsichtlich Stellung, Kubus, Massstäblichkeit, Propor-
tionen, Giebelbreiten, Dachrandabschlüssen, Materialien und Far-
ben. 

Neubauten haben sich bezüglich ihrer äusseren Erscheinung an 
den herkömmlichen ortsbildprägenden Gestaltungselementen in 
der näheren baulichen Umgebung zu orientieren, insbesondere 
hinsichtlich Stellung, Kubus, Massstäblichkeit, Proportionen, Gie-
belbreiten, Dachrandabschlüssen, Materialien und Farben. 
1 In der Kernzone werden an die architektonische und ortsbauli-
che Gestaltung höhere Anforderungen gestellt. Bauten und Anla-
gen müssen sich sowohl in ihrer Gesamtwirkung bezüglich Mass-
stäblichkeit, Volumen und Lage als auch in einzelnen Aspekten, 
wie Gliederung und Dachform, Materialien und Farbgebung, Ter-
rain- und Umgebungsgestaltung, gut in die Umgebung einordnen. 

Harmonisierung Bauordnungen 
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Art. 3: Sämtliche Bauvorhaben in den Kernzonen, ausgenommen 
Bauvorhaben von untergeordneter Bedeutung, sind durch ein pri-
vates, unabhängiges Fachgremium beurteilen und begleiten zu 
lassen. 

2 Sämtliche Bauvorhaben in den Kernzonen, ausgenommen Bau-
vorhaben von untergeordneter Bedeutung, sind durch eine priva-
tes, unabhängiges Fachberatunggremium beurteilen und beglei-
ten zu lassen. Es empfiehlt sich daher, bereits im Studium der 
Grobplanung mit der Baubehörde in Verbindung zu treten. 

 

 3 Die Fachberatung wird durch den Gemeinderat eingesetzt.  
   
Art. 7 Nutzung Art. 7 Nutzung  
In den Kernzonen sind mässig störende Betriebe zulässig. In den Kernzonen sind Wohnungen und höchstens mässig stö-

rende Betriebe zulässig. 
 

   
 Art. 8 Denkmalpflege und Ortsbildschutz  

 Die Kernzonenvorschriften regeln die Belange des Ortsbildschut-
zes. Sofern bestehende und künftige Anordnungen in Verträgen, 
Verfügungen oder Bewilligungen, welche die Denkmalpflege und 
damit vor allem den Substanzschutz betreffen, ein höheres 
Schutzniveau bieten als die Kernzonenvorschriften, gehen sie den 
Kernzonenvorschriften vor. Bauvorhaben haben die überkommu-
nalen und kommunalen Ortsbild- und Denkmalschutzinventare zu 
berücksichtigen. Die zuständigen Fachstellen sind frühzeitig einzu-
beziehen. 

Bestimmung mit informativem Charakter zum 
besseren Verständnis Abgrenzung Denkmal-
pflege und Ortsbildschutz 

   
Art. 11 Abweichende Kernzonenbestimmungen Art. 11 Abweichende Kernzonenbestimmungen 

Art. 9 Abweichungen von der Regelbauweise 
 

Art 11: Bei Projekten mit zeitgenössischer Architektur, welche 
durch ein Fachgutachten und die Baubewilligungsbehörden als 
besonders gut beurteilt werden und die das Ortsbild qualitätsvoll 
weiterentwickeln, können Abweichungen von den Kernzonenbe-
stimmungen zugelassen werden. Die Gliederung und Massstäb-
lichkeit der heutigen Bauten sowie die Umgebungsgestaltung ist 
bei der Umsetzung zu berücksichtigen. 

1 Bei besonders guten Projekten mit zeitgenössischer Architektur, 
welche durch ein Fachgutachten und die Baubewilligungsbehör-
den als besonders gut beurteilt werden und die das Ortsbild qua-
litätsvoll weiterentwickeln, können Abweichungen von den Kern-
zonenbestimmungen Bestimmungen für die Kernzone über die 
Dach-, Fassaden- und Umgebungsgestaltung sowie des Strassen- 
und Wegabstands zugelassen bewilligt werden, sofern sie mit den 
Interessen der Verkehrssicherheit und der Wohnhygiene verein-

Harmonisierung Bauordnungen 
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bar sind. Die Gliederung und Massstäblichkeit der heutigen Bau-
ten sowie die Umgebungsgestaltung ist bei der Umsetzung zu be-
rücksichtigen. 

 2 Weitergehende Abweichungen setzen eine positive Beurteilung 
durch eine Fachberatung voraus, die durch den Gemeinderat ein-
gesetzt wird. 

Notwendigkeit einer fachlich abgestützten Be-
urteilung verankern 

 3 Bei Abweichungen gemäss Absatz 1, welche das Ortsbild der 
Kernzone I betreffen, sind die zuständigen kantonalen Instanzen 
einzubeziehen. 

 

   
 Art. 10 Aussenrenovationen / Fassadenänderungen  

 Nach aussen in Erscheinung tretende Renovationen inkl. Farbge-
staltung, Umbauten und bauliche Veränderungen bedürfen einer 
baurechtlichen Bewilligung. 

 

   
 Art. 11 Abbrüche  

Art. 9: Der Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen, Renovati-
onen, die Veränderung von Fassaden- und Dachmaterialien oder 
deren Farbgebung, Änderungen an Fenstern, Türen, Toren und 
weiteren Fassadenelementen, sowie die Gestaltung und Nutz-
weise des Umschwunges mit Vorplätzen, sind bewilligungspflich-
tig. Der Abbruch von Gebäuden ist nur möglich, wenn die entste-
hende Lücke das Ortsbild nicht beeinträchtigt oder die Erstellung 
eines Ersatzbaues bewilligt, finanziell nachgewiesen und gesichert 
ist. 

Der Abbruch von Gebäuden oder und Gebäudeteilen, Renovatio-
nen, die Veränderung von Fassaden- und Dachmaterialien oder 
deren Farbgebung, Änderungen an Fenstern, Türen, Toren und 
weiteren Fassadenelementen, sowie die Gestaltung und Nutz-
weise des Umschwunges mit Vorplätzen, sowie von baulichen Be-
standteilen der Umgebungsgestaltung (Mauern, Treppen, Einfrie-
dungen, Brunnen usw.) sind ist bewilligungspflichtig. Der Abbruch 
ist nur möglich Er darf nur bewilligt werden, wenn die entstehen-
de Lücke dadurch das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird oder 
wenn, im Falle eines Gebäudeabbruchs, die Erstellung eines des 
Ersatzbaus bewilligt, finanziell nachgewiesen und gesichert ist. 

Harmonisierung Bauordnungen 

   
  



Revision Richt- und Nutzungsplanung, Rickenbach ZH  
Bau- und Zonenordnung, Synopse 
   

Gültige Fassung Neue Fassung Bemerkungen / Anpassung / Hinweise 

 

   
SUTER • VON KÄNEL • WILD 10 

Art. 3 Bautypen Art. 3 Bautypen  

Je nach Bautyp oder Nutzweise sind die Aspekte aus der folgen-
den Tabelle massgebend. 

Je nach Bautyp oder Nutzweise sind die Aspekte aus der folgen-
den Tabelle massgebend. 

Harmonisierung Bauordnungen 
neu in den Bestimmungen Art. 12-19 

Art Bau- 
vorhaben 

 
 
Aspekt 

Umbau eines 
traditionellen 
Wohnbaus 

Umbau Öko-
nomiegebäu-
de zu Wohn-
zwecken  
(vgl. Art. 8) 

Ersatzneu-
bau  
(vgl. Art. 5) 

Neubau in 
Baulücke 
oder Anbau  
(vgl. Art. 6) 

Art Bau- 
vorhaben 

 
 
Aspekt 

Umbau eines 
traditionellen 
Wohnbaus 

Umbau Öko-
nomiegebäu-
de zu Wohn-
zwecken  
(vgl. Art. 8) 

Ersatzneu-
bau  
(vgl. Art. 5) 

Neubau in 
Baulücke 
oder Anbau  
(vgl. Art. 6) 

 

Stellung, Abmes-
sung (vorbehält-
lich Art. 4) 

gegeben gegeben Untergeord-
nete Abwei-
chungen 
möglich 

In Struktur 
einfügen 

Stellung, Abmes-
sung (vorbehält-
lich Art. 4) 

gegeben gegeben Untergeord-
nete Abwei-
chungen 
möglich 

In Struktur 
einfügen 

 

Gestaltungsele-
mente (Dach, 
Fassade, Umge-
bung)  
(vgl. Art. 9, 10 
und 11) 

An Tradition 
orientieren 

Abweichun-
gen vom Ori-
ginalbau 
möglich 

Abweichun-
gen vom Ori-
ginalbau zu-
gunsten zeit-
gemässer 
Gestaltung 
möglich 

Zeitgemässe 
Gestaltung 
möglich 

Gestaltungsele-
mente (Dach, 
Fassade, Umge-
bung)  
(vgl. Art. 9, 10 
und 11) 

An Tradition 
orientieren 

Abweichun-
gen vom Ori-
ginalbau 
möglich 

Abweichun-
gen vom Ori-
ginalbau zu-
gunsten zeit-
gemässer 
Gestaltung 
möglich 

Zeitgemässe 
Gestaltung 
möglich 

 

Sämtliche Bauvorhaben in den Kernzonen, ausgenommen Bauvor–
haben von untergeordneter Bedeutung, sind durch ein privates, un-
abhängiges Fachgremium beurteilen und begleiten zu lassen. 
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 3.2 Kernzonenplan  

 Art. 12 Bezeichnete Bauten  

Art. 11: Die im Kernzonenplan rot bezeichneten Gebäude sind für 
das Ortsbild wichtig. Die Unterschutzstellung solcher Gebäude 
bleibt vorbehalten. 

1 Die im Kernzonenplan rot schwarz bezeichneten Gebäude res-
pektive Gebäudeteile sind für das Ortsbild wichtig von ortsbildprä-
gender Bedeutung und sind im Sinne des Ortsbildschutzes erhal-
tenswert. Sie dürfen nur unter Beibehaltung der Stellung, der äus-
seren Abmessungen und der prägenden Fassadenelemente (Glie-
derung und Materialisierung gemäss ihrer ursprünglichen Nut-
zungsstruktur) sowie unter Beachtung der Gestaltungsvorschrif-
ten der Kernzone für Dächer, Fassaden und Umgebung umge-
baut oder ersetzt werden. 

Harmonisierung Bauordnungen 
Bestimmungen zu den neuen Kernzonenplä-
nen 

 2 Die im Kernzonenplan grau bezeichneten Gebäude respektive 
Gebäudeteile dürfen unter Beibehaltung der Stellung und der 
äusseren Abmessungen unter Beachtung von Art. 13 und nach 
den Gestaltungsvorschriften der Kernzone für Dächer, Fassaden 
und Umgebung umgebaut sowie ersetzt oder in veränderten La-
gen und Abmessungen neu aufgebaut werden. 

 

 3 Dachaufbauten sind von der Bezeichnung ausgenommen.  
 4 Für nicht bezeichnete Gebäude respektive Gebäudeteile (inkl. 

Dachaufbauten) gelten die Vorgaben für Neubauten und die Ge-
staltungsvorschriften für Dächer, Fassaden und Umgebung. 

 

 5 Die Unterschutzstellung solcher Gebäude bleibt vorbehalten. 
Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen. 

 

   
Art. 4 Fassaden- und Firstlinien Art. 4 Art. 13 Bezeichnete Fassaden und Firstlinien First-

richtungen 
 

 1 In den Kernzonenplänen bezeichnete Fassaden und Firstrich-
tungen sind wegen ihrer Gestaltung oder raumbildenden Stellung 
von ortsbildprägender Bedeutung. 

Bestimmungen zu den neuen Kernzonenplä-
nen 
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Die in den Kernzonenplänen festgelegten bestehenden Baufluch-
ten besagen, dass die entsprechenden Gebäudefassaden beizu-
behalten sind. Die bezeichneten Hauptfirstrichtungen sind ver-
bindlich. 
Art 9: Bei Umbauten, Umnutzungen und Ersatzbauten ist die orts-
typische Fassadengliederung mit Riegeln, verputzten und holzver-
schalten Teilen von den herkömmlichen Gebäuden zu überneh-
men. 
 

2 Die in den Kernzonenplänen festgelegten bestehenden Bau-
fluchten besagen, dass die entsprechenden Gebäudefassaden 
beizubehalten sind. 
Bei Umbauten, Umnutzungen und Ersatzbauten ist die ortstypi-
sche Fassadengliederung mit Riegeln, verputzten und holzver-
schalten Teilen von den herkömmlichen Gebäuden zu überneh-
men. 
Um-, Ersatz- und Neubauten haben die bezeichneten Fassaden 
bezüglich Lage und Länge einzuhalten und die prägenden Fassa-
denelemente (Gliederung und Materialisierung gemäss ihrer ur-
sprünglichen Nutzungsstruktur) zu erhalten. 

 

Art. 10: Die Hauptfirstrichtung ist, soweit im Kernzonenplan vorge-
sehen, auch bei Neu- und Ersatzbauten beizubehalten. Dadurch 
soll eine gute Einfügung der Bauten in den Altbestand gewährleis-
tet werden. 

3 Die bezeichneten Hauptfirstrichtungen sind verbindlich. Die 
Hauptfirstrichtung ist, soweit im Kernzonenplan vorgesehen, auch 
bei Neu- und Ersatzbauten beizubehalten. Dadurch soll eine gute 
Einfügung der Bauten in den Altbestand gewährleistet werden. 
Um-, Ersatz- und Neubauten haben die bezeichneten Firstrichtun-
gen bezüglich Lage einzuhalten. 

 

 4 Geringfügige Abweichungen von den bezeichneten Fassadenla-
gen, -längen und Firstrichtungen können bewilligt oder angeord-
net werden, sofern sie mit den Interessen des Ortsbildschutzes 
vereinbar sind oder im Interesse der Verkehrssicherheit oder 
Wohnhygiene liegen oder diese für den Gewässerraum erforder-
lich sind. 

 

   
 Art. 14 Bezeichnete Dachflächen  

 1 Dachaufbauten und Lichtbänder sind nur auf den im Kernzo-
nenplan bezeichneten Dachflächen zulässig.  
2 Für einzelne Dachflächenfenster gilt diese Einschränkung nicht.  

Angepasste Bestimmung zur heutigen Rege-
lung der Lichtbänder 
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 Art. 15 Bezeichnete Freiräume  

 1 Die im Kernzonenplan bezeichneten Freiräume sind von Bauten 
freizuhalten. Ausgenommen davon sind Bauten, deren Gesamt-
höhe nicht mehr als 1.5 m beträgt und die eine Bodenfläche von 
höchstens 2 m2 überlagern. 

Bestimmungen zu den neuen Kernzonenplä-
nen 

 2 Anlagen sind zulässig, sofern der bestehende Charakter des 
Freiraums erhalten bleibt. 

 

   
 Art. 16 Bezeichnete Bäume  

 Die bezeichneten markanten Bäume sind zu erhalten und bei Ab-
gang zu ersetzen. Bei Neupflanzungen gilt ein gewisser Anord-
nungsspielraum. 

Bestimmungen zu den neuen Kernzonenplä-
nen 

   
 Art. 17 Prägender Platz- und Strassenraum	  

 Die im Kernzonenplan bezeichneten Bereiche sind in ihrem Cha-
rakter als Strassen-, Platz-, Hof- und Gartenbereiche usw. zu er-
halten respektive gestalterisch aufzuwerten. Es sind kernzonenty-
pische Materialien zu verwenden. Bei öffentlichen Infrastruktur-
projekten und privaten Bauvorhaben ist für eine auf den jeweili-
gen Gebietscharakter abgestimmte Gestaltung der Strassen-
räume, Wege und platzartigen Bereiche zu sorgen. 

 

   
 Art. 18 Ortstypische Elemente  

 Die im Kernzonenplan bezeichneten ortstypischen Elemente sind 
in ihrem Erscheinungsbild zu erhalten. 
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Art. 8 Ökonomiegebäude Art. 19 Umnutzung von Ökonomiebauten  
Nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Gebäude dürfen bis zu 
max. 80% des bisherigen Bauvolumens für Wohnen und Arbeiten 
umgenutzt werden. Bei kleineren Gebäuden mit weniger als 
600 m3 oberirdisch umbauten Raum dürfen jedoch min. 150 m2 
Nettogeschossfläche genutzt werden. Die übrigen Gebäudeteile 
sind für Nebennutzflächen wie Garagen, Abstellmöglichkeiten, 
usw. zu verwenden. 

1 Nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Gebäude dürfen bis zu 
max. 80 % des bisherigen Bauvolumens für Wohnen und Arbeiten 
umgenutzt werden. Bei kleineren Gebäuden mit weniger als 
600 m3 oberirdisch umbauten Raum dürfen jedoch min. 150 m2 
Nettogeschossfläche genutzt werden. Die übrigen Gebäudeteile 
sind für Nebennutzflächen wie Garagen, Abstellmöglichkeiten, 
usw. zu verwenden. 
2 Werden nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Ökonomiebau-
ten zu Wohn- oder Arbeitszwecken umgenutzt, ist dabei beson-
ders sorgfältig vorzugehen und der Charakter der Ökonomie-
baute zu wahren. 

 

 
 

 
 

Harmonisierung Bauordnungen 
 

   

Art. 5 Ersatzbauten Art. 5 Art. 20 Ersatzbauten  

Ersatzbauten sollen im Erscheinungsbild möglichst erhalten blei-
ben. Sie sind unter Vorbehalt von Schutzmassnahmen nur zuläs-
sig, wenn sie Lage, Stellung, Volumen und Erscheinungsbild des 
Altbaus übernehmen. 

Ersatzbauten sollen im Erscheinungsbild möglichst erhalten blei-
ben. Sie sind unter Vorbehalt von Schutzmassnahmen nur zuläs-
sig, wenn sie Lage, Stellung, Volumen und Erscheinungsbild des 
Altbaus übernehmen. 
1 Geringfügige Abweichungen von der Stellung, den äusseren Ab-
messungen und den herkömmlichen Fassadengestaltungen kön-
nen bewilligt oder angeordnet werden, sofern sie mit den Interes-
sen des Ortsbildschutzes vereinbar sind oder im Interesse der 
Verkehrssicherheit oder Wohnhygiene liegen oder diese für den 
Gewässerraum erforderlich sind. 

Harmonisierung Bauordnungen 

 

 2 Zur Gewährleistung der minimal erforderlichen lichten Höhe von 
Räumen kann, unter Beibehaltung der bestehenden Baumasse, 
von den äusseren Abmessungen geringfügig abgewichen werden. 
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 3.3 Neubauten  

Art. 6 Neu- oder Anbauten Art. 6 Art. 21 Neu- und Anbauten Neubauten  
Für Neu- oder Anbauten in den Kernzonen gelten unter Einhal-
tung von guten wohnhygienischen Gesichtspunkten sowie einer 
vorbildlichen Einordnung in die bestehende Gebäudekubatur und 
das Ortsbild folgenden Grundmasse: 

1 Für Neu- oder Anbauten in den Kernzonen Neubauten in den 
Kernzonen KI und KII gelten unter Einhaltung von guten wohnhy-
gienischen Gesichtspunkten sowie einer vorbildlichen Einordnung 
in die bestehende Gebäudekubatur und das Ortsbild die folgen-
den Grundmasse Überbauungsvorschriften: 

 

.1 Ausnützungsziffer max. 70 % .1 Ausnützungsziffer  max. 70 %  Verzicht auf Dichtevorgabe in Kernzone zu-
gunsten guter Einordnung .2 Vollgeschosse max. 2 .2 a) Vollgeschosse max.  max. 2 

.3 anrechenbare Dachgeschosse KK max. 2 .3 b) anrechenbare Dachgeschosse KK KI max. max. 1  

.4 anrechenbare Dachgeschosse KÜ max. 1 .4 c) anrechenbare Dachgeschosse KÜ KII max. max. 2  

.5 Gebäudelänge max. 30 m .5 d) Gebäudelänge max. max. 30.0 m  

.6 Gebäudetiefe max. 14 m .6 e) Gebäudetiefe Gebäudebreite max. max. 14.0 m  

.7 Gebäudehöhe max. 7,50 m .7 f) Gebäudehöhe Fassadenhöhe traufseitig 
max. 

max. 7.5 m IVHB: Neu löst die Fassadenhöhe die Gebäu-
dehöhe ab 

  g) Fassadenhöhe giebelseitig  max. 14.5 m  

.8 Grundabstand min. 3,50 m .8 h) Grundabstand / Grenzabstand min. 3.50 m 5 m Erhöhung minimaler Grenzabstand auf 5 m  

 i) Mehrlängenzuschlag ab 16.0 m 1/5 der Mehr-
länge 

Einführung Mehrlängenzuschlag 

 2 Das zweite anrechenbare Dachgeschoss in der Kernzone II (KII) 
ist zulässig, soweit die gesetzliche Belichtung und Belüftung ab 
der Giebelseite erfolgt, oder sofern Dachflächenfenster in Solar-
anlagen und Lichtbänder integriert werden. 

 

 3 Die Hauptfirstrichtung hat in Ost-West-Richtung und parallel zur 
längeren Gebäudeseite zu verlaufen. Vorbehalten bleiben die im 
Kernzonenplan bezeichneten Firstrichtungen. 

Übernahme traditionelle Ausrichtung 

 4 Für Ökonomiebauten gilt ein allseitiger Grenzabstand von min-
destens 5.0 m. 

 

 5 Die kantonale Verschärfung der Abstandsvorschriften für Ge-
bäude mit brennbaren Aussenwänden findet in der Kernzone 
keine Anwendung. 
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Art. 7 Nutzung   
In den Kernzonen sind mässig störende Betriebe zulässig.   
   
Art. 8 Ökonomiegebäude   
Nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Gebäude dürfen bis zu 
max. 80% des bisherigen Bauvolumens für Wohnen und Arbeiten 
umgenutzt werden. Bei kleineren Gebäuden mit weniger als 600 
m3 oberirdisch umbauten Raum dürfen jedoch min. 150 m2 Net-
togeschossfläche genutzt werden. Die übrigen Gebäudeteile sind 
für Nebennutzflächen wie Garagen, Abstellmöglichkeiten, usw. zu 
verwenden. 

  

   
Art. 9 Gestaltungsgrundsätze   
.1 Neubauten haben sich bezüglich ihrer äusseren Erscheinung 
an den herkömmlichen ortsbildprägenden Gestaltungselementen 
in der näheren baulichen Umgebung zu orientieren, insbeson-
dere hinsichtlich Stellung, Kubus, Massstäblichkeit, Proportionen, 
Giebelbreiten, Dachrandabschlüssen, Materialien und Farben. 

  

.2 Der Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen, Renovatio-
nen, die Veränderung von Fassaden- und Dachmaterialien oder 
deren Farbgebung, Änderungen an Fenstern, Türen, Toren und 
weiteren Fassadenelementen, sowie die Gestaltung und Nutz-
weise des Umschwunges mit Vorplätzen, sind bewilligungspflich-
tig. Der Abbruch von Gebäuden ist nur möglich, wenn die entste-
hende Lücke das Ortsbild nicht beeinträchtigt oder die Erstellung 
eines Ersatzbaues bewilligt, finanziell nachgewiesen und gesichert 
ist. 

  

.3 Bei Umbauten, Umnutzungen und Ersatzbauten ist die ortstypi-
sche Fassadengliederung mit Riegeln, verputzten und holzver-
schalten Teilen von den herkömmlichen Gebäuden zu überneh-
men. 

  

.4 Im Erdgeschoss sind horizontale Fensterbänder zulässig, sofern 
sie durch Setzhölzer unterteilt werden. Die Glasflächen der Fens-
ter haben in der Regel die Form eines stehenden Rechtecks auf-
zuweisen und die herkömmliche Anordnung in der Fassade ist zu 
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übernehmen. Zweiflüglige Fenster mit Einfassungen aus Holz, 
Stein oder Kunststein und mit Sprossenteilung sind zu überneh-
men. Sprossen zwischen den Gläsern können bewilligt werden. 
Fensterläden sind in ortsüblicher Form und Farbe auszuführen. 
.5 Lauben und Balkone sind zulässig, sofern sie traufseitig nicht 
über den Dachvorsprung hinausragen. Giebelseitig müssen diese 
gegenüber der Hauptfassade zurückversetzt angeordnet werden. 

  

   
 3.4 Dächer  

Art. 10 Dachgestaltung Art. 10 Art. 22 Dachgestaltung Dachform und Dachneigung  
.1 Hauptgebäude haben, sofern nicht die bestehende Dachform 
von benachbarten Altbauten übernommen wird, Satteldächer mit 
beidseitig gleicher Neigung von maximal 43° aufzuweisen.  

1 Hauptgebäude haben, sofern nicht die bestehende Dachform 
von benachbarten Altbauten übernommen wird, Auf Hauptbau-
ten sind nur Satteldächer mit beidseitig gleicher Neigung von ma-
ximal 43° 30 bis 45° aufzuweisen zulässig.  

Harmonisierung Bauordnungen 
 

Im unteren Teil des Dachs sind bei konstruktiv bedingten Auf-
schieblingen Abweichungen von dieser Dachneigung im traditio-
nellen Masse gestattet. 

2 Im unteren Teil des Dachs sind bei konstruktiv bedingten Auf-
schieblingen Abweichungen von dieser konstruktiv bedingte Re-
duktionen der Dachneigung im traditionellen Masse gestattet.  

 

Für besondere Gebäude sind andere Dachformen möglich. 3 Für besondere Gebäude Klein- und Anbauten sind andere Dach-
formen auch Pult- und Schleppdächer mit geringerer Neigung so-
wie Flachdächer möglich gestattet. 

 

   
 Art. 23 Dachvorsprünge  
.2 Die Dächer sind in der herkömmlichen Weise in der Regel mit 
allseitigen Vordächern, traufseitig mind. 60 cm und giebelseitig 
mind. 40 cm ausladend und möglichst schlank auszubilden. Die 
Dachrinne ist vorzuhängen. 

.3 Die Hauptfirstrichtung ist, soweit im Kernzonenplan vorgese-
hen, auch bei Neu- und Ersatzbauten beizubehalten. Dadurch soll 
eine gute Einfügung der Bauten in den Altbestand gewährleistet 
werden. 

Das Dach ist allseitig vorspringend auszugestalten. Die Dächer 
sind in der herkömmlichen Weise in der Regel mit allseitigen Vor-
dächern, Dachvorsprünge sind im ortsüblichen Mass auszubilden, 
wobei sie traufseitig mind. 60 cm und giebelseitig mind. 40 cm 
ausladend und möglichst schlank auszubilden zu betragen haben. 
Die Trauf- und Ortsgesimse sind schlank zu gestalten Die Dach-
rinne ist vorzuhängen. 

Harmonisierung Bauordnungen 
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 Art. 24 Dachaufbauten und Dacheinschnitte  

 1 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur zur Belichtung 
und Belüftung des im ersten Dachgeschosses bei Gebäuden mit 
mehr als 10.0 m Fassadenlänge zulässig und dürfen in der gesam-
ten Länge 1/3 der betreffenden Fassadenlänge resp. 2.50 m im 
Einzelnen nicht überschreiten. 

Harmonisierung Bauordnungen 

 

 Die Länge der Dachaufbauten und Dacheinschnitte darf gesamt-
haft 1/3 der Fassadenlänge nicht überschreiten. Auf erhaltens-
werten Gebäuden dürfen Dachaufbauten nur ¼ der betreffenden 
Fassadenlänge beanspruchen und im Einzelnen höchstens 1.50 
m lang sein. 

 

.4 Dachaufbauten sind als Schleppgauben auszubilden. Sie müs-
sen sich betreffend Abmessung und Gestaltung gut in die Dach-
landschaft und das Ortsbild integrieren. Dachaufbauten sind nur 
im 1. Dachgeschoss zulässig und dürfen in der gesamten Länge 
1/3 der betreffenden Fassadenlänge resp. 2.50 m im Einzelnen, 
nicht überschreiten. Auf erhaltenswerten Gebäuden dürfen Dach-
aufbauten nur ¼ der betreffenden Fassadenlänge beanspruchen 
und im Einzelnen höchstens 1.50 m lang sein. Die maximal zuläs-
sige Höhe von 1.25 m wird vom Ziegel des Hauptdachs bis zum 
Ziegel der Schleppgaube gemessen. Die Trauflinie darf nicht un-
terbrochen werden. Dachaufbauten sind in Form, Material und 
Farbe auf die Fassade und das Dach abzustimmen. Überdachte 
Dacheinschnitte können in den kommunalen Kernzonen bewilligt 
werden. 

3 Die Dachaufbauten sind nur in der Form von als Schleppgauben 
und Giebellukarnen auszubilden zulässig, wobei Proportion, 
Grösse, Farbe und Material auf die Struktur der Fassade und des 
Daches abzustimmen ist. Sie müssen sich betreffend Abmessung 
und Gestaltung gut in die Dachlandschaft und das Ortsbild inte-
grieren. {…} Die maximal zulässige Höhe von 1.25 m wird vom Zie-
gel des Hauptdachs bis zum Ziegel der Schleppgaube gemessen. 
Die Trauflinie darf nicht unterbrochen werden. Der Scheitelpunkt 
der Aufbauten muss optisch klar abgegrenzt unterhalb des Firstes 
liegen. Die Dachfläche muss vor den Dachaufbauten durchlaufen. 
Dachaufbauten sind in Form, Material und Farbe auf die Fassade 
und das Dach abzustimmen. Seitenfenster sind nicht zugelassen. 
Auf demselben Gebäude ist nur eine Art von Dachaufbauten ge-
stattet.  

 

 4 Überdachte Dacheinschnitte können in den kommunalen Kern-
zonen bewilligt werden. Sie sind mit Schleppgauben oder Giebel-
lukarnen zu überdachen und seitlich zu schliessen. 

 

 5 Liftaufbauten sind als Dachaufbauten anzurechnen.  
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 Art. 25 Dachflächenfenster  

.5 Dachflächenfenster mit einer Einzelgrösse bis max. 0.45 m2 
Lichtfläche pro 30 m2 Dachfläche sind zulässig. 

1 In der Kernzone I sind Dachflächenfenster mit einer Einzelgrösse 
bis max. 0.48 m2 Lichtfläche Glasfläche pro 30 m2 Dachfläche zu-
lässig. In der Kernzone II sind Dachflächenfenster mit einer Einzel-
grösse bis max. 0.6 m2 Glasfläche pro 30 m2 Dachfläche zulässig. 

Zulassen von grösseren Dachflächenfenstern 
in der Kernzone II 

 2 Die Dachflächenfenster haben sich in Farbe und Material unauf-
fällig in die Dachfläche einzupassen und die Form eines stehen-
den Rechtecks aufzuweisen. 

 

 3 Sofern Dachflächenfenster in Solaranlagen und Lichtbänder in-
tegriert werden, sind auch grössere Glasflächen möglich. 

 

 
.6 Lichtbänder sind auf den im Kernzonenplan mit * bezeichneten 
Gebäuden und Gebäudeteilen zugelassen, sofern damit eine gute 
und gegenüber herkömmlichen Belichtungsarten ruhigere Gestal-
tung der Dachfläche erreicht werden kann. Vertikale und horizon-
tale Lichtbänder von maximal 1.00 m Breite, die eine Trennfunk-
tion übernehmen, sind zwischen ehemaligen Wohn- und Ökono-
mieteilen anzuordnen und dürfen Dachräume für Umnutzungen 
belichten. Horizontale Lichtbänder sind nur zur Belichtung von 
Räumen im ersten Dachgeschoss zugelassen. Das Lichtband ist 
über die ganze Dachfläche zu führen. Der Firstziegel und die un-
tere Traufe bzw. das Traufbett sowie eine Ziegelreihe müssen 
durchgehend ausgeführt werden. 

4 In die Dachebene integrierte Lichtbänder sind gestattet. 
Lichtbänder sind auf den im Kernzonenplan mit * bezeichneten 
Gebäuden und Gebäudeteilen zugelassen, sofern damit eine gute 
und gegenüber herkömmlichen Belichtungsarten ruhigere Gestal-
tung der Dachfläche erreicht werden kann. Vertikale und horizon-
tale Lichtbänder von maximal 1.00 m Breite, die eine Trennfunk-
tion übernehmen, sind zwischen ehemaligen Wohn- und Ökono-
mieteilen anzuordnen und dürfen Dachräume für Umnutzungen 
belichten. Horizontale Lichtbänder sind nur zur Belichtung von 
Räumen im ersten Dachgeschoss zugelassen. Das Lichtband ist 
über die ganze Dachfläche zu führen. Der Firstziegel und die un-
tere Traufe bzw. das Traufbett sowie eine Ziegelreihe müssen 
durchgehend ausgeführt werden. 

 

 5 Alle diese Elemente sind dachflächenbündig einzubauen.  
.7 Die Schrägdächer der Hauptgebäude sind mit herkömmlichen, 
nicht glänzenden naturroten, rot- oder braun-engobierten Tonzie-
geln einzudecken. Ortgangziegel sind nicht zulässig. Bei Ersatz- 
und Neubauten können im Rahmen einer guten Gestaltung auch 
andere Tonziegel, flächig verarbeitete Faserzement- oder Metall-
platten bewilligt werden. 
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 Art. 26 Bedachungsmaterial  
Art. 10: Die Schrägdächer der Hauptgebäude sind mit herkömmli-
chen, nicht glänzenden naturroten, rot- oder braun-engobierten 
Tonziegeln einzudecken.  

1 Die Schrägdächer der Hauptgebäude Die Dächer sind mit her-
kömmlichen, nicht glänzenden naturroten, rot- oder braun-engo-
bierten unglasierten Tonziegeln zu decken. Auf Klein- und Anbau-
ten sowie für Solaranlagen sind auch andere Materialien gestat-
tet. 

Harmonisierung Bauordnungen 

 

Ortgangziegel sind nicht zulässig.  2 Ortgangziegel sind nicht zulässig.  
 3 Glasziegel sind in kompakten Gruppen und als Bänder zulässig.  
Bei Ersatz- und Neubauten können im Rahmen einer guten Ge-
staltung auch andere Tonziegel, flächig verarbeitete Faserzement- 
oder Metallplatten bewilligt werden. 

Bei Ersatz- und Neubauten können im Rahmen einer guten Ge-
staltung auch andere Tonziegel, flächig verarbeitete Faserzement- 
oder Metallplatten bewilligt werden. 

 

   
Art. 11 Abweichende Kernzonenbestimmungen   
Bei Projekten mit zeitgenössischer Architektur, welche durch ein 
Fachgutachten und die Baubewilligungsbehörden als besonders 
gut beurteilt werden und die das Ortsbild qualitätsvoll weiterent-
wickeln, können Abweichungen von den Kernzonenbestimmun-
gen zugelassen werden. Die Gliederung und Massstäblichkeit der 
heutigen Bauten sowie die Umgebungsgestaltung ist bei der Um-
setzung zu berücksichtigen. 
Die im Kernzonenplan rot bezeichneten Gebäude sind für das 
Ortsbild wichtig. Die Unterschutzstellung solcher Gebäude bleibt 
vorbehalten. 

  

   
 Art. 27 Technische Aufbauten  

 Technische Aufbauten sind auf ein Minimum zu beschränken.  
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 3.5 Fassaden  

 Art. 28 Fenster  
Art. 9: Im Erdgeschoss sind horizontale Fensterbänder zulässig, 
sofern sie durch Setzhölzer unterteilt werden. Die Glasflächen der 
Fenster haben in der Regel die Form eines stehenden Rechtecks 
aufzuweisen und die herkömmliche Anordnung in der Fassade ist 
zu übernehmen. Zweiflüglige Fenster mit Einfassungen aus Holz, 
Stein oder Kunststein und mit Sprossenteilung sind zu überneh-
men. Sprossen zwischen den Gläsern können bewilligt werden. 
Fensterläden sind in ortsüblicher Form und Farbe auszuführen. 

1 Im Erdgeschoss sind horizontale Fensterbänder zulässig, sofern 
sie durch Setzhölzer unterteilt werden. Die Glasflächen der Fens-
ter haben in der Regel Die Fenster von traditionellen Wohnteilen 
sind die in Form eines stehenden Rechtecks aufzuweisen auszu-
führen, zu unterteilen und mit Gewänden und Fensterläden zu 
versehen. und die herkömmliche Anordnung in der Fassade ist zu 
übernehmen.  

Harmonisierung Bauordnungen 

 

 2 Grösse und Proportion haben in einem guten Verhältnis zur Fas-
sadenfläche zu stehen und müssen in ihrer Gestaltung und Ge-
samtwirkung zur herkömmlichen Erscheinung und zur näheren 
baulichen Umgebung Bezug nehmen.  

 

 Zweiflüglige Fenster mit Einfassungen aus Holz, Stein oder Kunst-
stein und mit Sprossenteilung sind zu übernehmen. Sprossen 
zwischen den Gläsern können bewilligt werden. Fensterläden sind 
in ortsüblicher Form und Farbe auszuführen. 
3 Aus Gründen des Ortsbildschutzes können verlangt werden: 
• Fenster mit Einfassungen aus Holz oder Stein 
• Aussenliegende Sprosseneinteilung 
• Fensterläden aus Holz 

 

 4 Bei Neubauten, Ersatzbauten und Umnutzungen von ehemali-
gen Ökonomiegebäuden sind auch andere Fensterformen zuläs-
sig. Auf Fenstereinfassungen, Fensterläden und Fenstersprossen 
kann verzichtet werden. 

 

   
 Art. 29 Türen und Tore  

 Die Gestaltung der Türen und Tore ist von der herkömmlichen Er-
scheinung abzuleiten. 

Harmonisierung Bauordnungen 
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 Art. 30 Lauben, Balkone und Loggias  
Art. 9: Lauben und Balkone sind zulässig, sofern sie traufseitig 
nicht über den Dachvorsprung hinausragen. Giebelseitig müssen 
diese gegenüber der Hauptfassade zurückversetzt angeordnet 
werden. 

Lauben und Balkone sind nur traufseitig zulässig, sofern sie trauf-
seitig und dürfen nicht über den Dachvorsprung hinausragen. 
Giebelseitig müssen diese gegenüber der Hauptfassade zurück-
versetzt angeordnet werden. sind nur Loggien zulässig.  

Harmonisierung Bauordnungen 

 

   
 Art. 31 Wintergärten  

 Wintergärten sind zulässig, sofern sie auf die Gebäudestruktur 
und -umgebung abgestimmt sind. 

 

   
Art. 12 Energiegewinnungsanlagen Art. 12 Energiegewinnungsanlagen  
Energiegewinnungsanlagen sind zulässig, sofern sie im Ortsbild 
unauffällig in Erscheinung treten und architektonisch wie kon-
struktiv gut auf die Struktur des Gebäudes und des Daches abge-
stimmt sind. 

Energiegewinnungsanlagen sind zulässig, sofern sie im Ortsbild 
unauffällig in Erscheinung treten und architektonisch wie kon-
struktiv gut auf die Struktur des Gebäudes und des Daches abge-
stimmt sind. 

Keine zusätzliche Regelung zum kantonalen 
Energiegesetz möglich 
Evtl. Verweis auf kantonale Wegleitung  

   
 3.6 Umgebung  

Art. 13 Umgebungsgestaltung Art. 13 Art. 32 Umgebungsgestaltung  
.1 Gärten, Vorplätze und Einfriedungen sind möglichst zu erhalten 
sowie in traditioneller Art und mit standortgerechten Pflanzen zu 
gestalten. Vorgärten sollen in ihrer Massstäblichkeit, den Materia-
len sowie im Charakter die herkömmliche Gestaltung berücksich-
tigen. Vorgärten dürfen nicht durch Autoabstellplätze verdrängt 
werden. 

1 Gärten, Vorplätze und Einfriedungen sind möglichst zu erhalten 
sowie in traditioneller Art und mit standortgerechten Pflanzen zu 
gestalten. Die traditionelle Erscheinung der Umgebungsgestal-
tung, insbesondere die Vorplatz- und Vorgartenstruktur, ist bei Er-
satz- und Umbauten in ihrer Eigenart möglichst zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Vorgärten dürfen nicht durch Autoabstell-
plätze verdrängt werden. 

Harmonisierung Bauordnungen 

 

 2 Bei Neubauten ist die traditionelle Erscheinung der Umgebungs-
gestaltung, insbesondere die Vorplatz- und Vorgartenstruktur, zu 
übernehmen. 

Noch offen: Falls die Umgebungsgestaltung 
und ein Umgebungskonzept nicht für alle Zo-
nen bewilligt wird, ist dieses mindestens für 
die Kernzone zu verlangen. 
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 Art. 33 Terrainveränderungen  
 1 Geländeveränderungen sind zurückhaltend vorzunehmen. Ab-

grabungen und Aufschüttungen von mehr als 0.50 m Sie sind nur 
bei harmonischer Einpassung und naturnahem Geländeverlauf 
zulässig und sollen in der Regel eine Veränderung von 0.5 m ge-
genüber dem massgebenden Terrain nicht überschreiten. 

Harmonisierung Bauordnungen 

 

.2 Abgrabungen und Aufschüttungen von mehr als 0.50 m sind 
nur bei harmonischer Einpassung und naturnahem Geländever-
lauf zulässig. Rampen und Abfahrten zu Tiefgaragen sind zu über-
decken oder im Gebäude zu integrieren. 

2 Terrainveränderungen von mehr als 1.0 m gegenüber dem  
massgebenden Terrain sind nicht gestattet. Ausnahme bilden ein-
zelne funktionell erforderliche Zufahrten und Zugänge, insbeson-
dere auch bei Bauten in Hanglagen. 

 

 3 Böschungen sind gegenüber Stützmauern grundsätzlich vorzu-
ziehen und zu begrünen. 

 

   
 Art. 34 Stützmauern und Einfriedungen  

 1 Stützmauern sind bezüglich Materialien, Höhe, Gliederung und 
Bepflanzung von der herkömmlichen Gestaltung abzuleiten. Sie 
sind besonders sorgfältig in die Umgebung einzuordnen und 
nach Möglichkeit dauerhaft zu begrünen. 

Harmonisierung Bauordnungen 

 

 2 Entlang von Wegen, Strassen und Plätzen sind Vorgärten einzu-
frieden. 

 

 3 Einfriedungen sind offen zu gestalten.  
   
 Art. 35 Garagen und Abstellplätze  

 1 Die erforderlichen Pflichtabstellplätze sind möglichst innerhalb 
von Gebäuden anzuordnen. 

Harmonisierung Bauordnungen 

 2 Rampen und Abfahrten zu Tiefgaragen sind zu überdecken oder 
im Gebäude zu integrieren. 
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Art. 14 Reklamen, Beschriftungen Art. 14 Art. 36 Reklamen, Beschriftungen  
Es sind nur Eigenreklamen zulässig. Reklamen und Beschriftun-
gen sind zurückhaltend zu gestalten und müssen sich gut ins 
Strassenbild und die Gebäudefassaden einpassen. Leuchtrekla-
men sind nur bewilligungsfähig, wenn sie einordnend gestaltet 
und die Einschaltzeiten begrenzt sind. 

1 Reklamen und Beschriftungen Werbeflächen und Beschriftun-
gen sind zurückhaltend zu gestalten und müssen sich gut ins 
Strassenbild und die Gebäudefassaden einpassen. einzusetzen.  

Harmonisierung Bauordnungen 

 

 2 Es sind nur Eigenreklamen zulässig.  
 3 Leuchtreklamen sind nur bewilligungsfähig, wenn sie einord-

nend gestaltet und die Einschaltzeiten begrenzt sind. 

Reklamen dürfen nur indirekt, gleichbleibend und diskret be-
leuchtet werden. Selbstleuchtende Reklamen sind in der Regel 
nicht zulässig. 

 

 4 Die Reklametafeln dürfen nicht grösser als 1.5 m2 sein.  
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 4 QUARTIERERHALTUNGSZONE  

 Art. 37 Zweck  

 1 Die Quartiererhaltungszone bezweckt die Strukturerhaltung und 
die zeitgemässe Weiterentwicklung der bestehenden Bebauun-
gen. 
2 Es sind Wohnungen sowie nicht und mässig störende Betriebe 
zulässig. 

 

   
 Art. 38 Strukturmerkmale  

 1 Die Quartiere Steinler und Dörnler zeichnen sich aus als einheit-
lich gestaltete, stark durchgrünte, zweigeschossige Reihenhaus-
siedlungen mit teils versetzten Schrägdächern und durchlaufen-
den Grünräumen sowie gemeinsamer Erschliessung.  

 

 2 Die prägenden Bebauungs- und Freiraumstrukturen, insbeson-
dere die Firstrichtungen und die Gebäudestellung sind beizube-
halten. Die Baubehörde kann untergeordnete Abweichungen von 
diesen Strukturen bewilligen. Grössere Abweichungen können ge-
stützt auf Art. 8 bewilligt werden.   

 

   
 Art. 39 Um- und Ersatzneubauten  

 1 Die quartierprägende Bebauung darf um- und ausgebaut oder 
ersetzt werden, wenn die Bebauungsstruktur beibehalten wird.  
2 Zusätzliche Gebäudeteile und Anbauten sind auch mit Flach-
dach zulässig, wenn sie untergeordnet in Erscheinung treten. Das 
Unterschreiten von Grenzabständen ist mit Zustimmung der be-
troffenen Grundeigentümer zulässig. 
3 Bei den Reihenhäusern sind die Firstrichtung und bisherige 
Dachneigung zu übernehmen. Für Ausbauten des Dachgeschos-
ses darf die Fassaden- und Gesamthöhe um maximal 1.2 m ge-
genüber dem jeweiligen Bestandesgebäude erhöht werden, auch 
wenn dadurch Grenzabstände unterschritten werden.  

Gemäss dem Entscheid an den Workshops 
mit der Grundeigentümerschaft wird eine Er-
weiterung in den bezeichneten Bereichen im 
Grenzabstand nur zugelassen, wenn von den 
Nachbarn ein Näherbaurecht gewährt wird. 
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 Art. 40 Grundmasse   

 a) Überbauungsziffer für Hauptgebäude max.  27 %   

 b) Grünflächenziffer min. 40 %  

 c) Gebäudelänge max.  30 m  

 d) Gebäudebreite max.  14 m  

 e) Fassadenhöhe max.  7.5 m  

 f) Gesamthöhe max.  11.5 m  

 g) Vollgeschosse max.  2  

 h) Dachgeschosse max. 1  

 i) Grundabstand min.  5.0 m  

   
 Art. 41 Generelle Gestaltungsvorschriften  

 1 Bauten und Anlagen sowie Veränderungen der Umgebungsge-
staltung müssen die wesentlichen Elemente des bisherigen Er-
scheinungsbildes übernehmen und dem Quartiercharakter ent-
sprechen. Es ist eine passende Verbindung zwischen quartierprä-
gender und zeitgemässer Architektur zu wählen. Dies gilt nament-
lich auch für die Materialien, die Farbgebung und die Bepflan-
zung. 
2 Hauptgebäude dürfen nur mit Satteldach erstellt werden.  
3 Dachaufbauten dürfen in ihrer Gesamtlänge die Hälfte der be-
treffenden Fassadenlänge nicht überschreiten. Sie sind mittig des 
Gebäudeteils als Schleppgaube anzuordnen. Dacheinschnitte 
sind nicht gestattet. 
4 Anbauten dürfen mit einem Flachdach versehen werden. Die 
Trauflinie des Hauptgebäudes darf nicht durchbrochen werden. 
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 Art. 42 Projekte mit besonders hoher Gestaltungsqualität  

 1 Bei Bauprojekten mit besonders guter Einordnung und Gestal-
tung, die das Quartierbild qualitätsvoll weiterentwickeln, können 
Abweichungen von den Gestaltungsvorschriften bewilligt werden. 
Solche Projekte haben eine zweckmässige Einheit zu umfassen, 
wenn sie von den bisherigen Strukturen abweichen. 
2 Diese Vorhaben setzen ein Modell, ein Material- und Farbkon-
zept sowie eine zustimmende Beurteilung einer durch den Ge-
meinderat bestimmten Fachberatung voraus. 
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2.2. Wohnzonen 2.2. 5 WOHNZONEN  

 5.1 Allgemeine Bestimmungen  

Art. 16 Nutzung Art. 16 Art. 43 Nutzung  
In den Wohnzonen W2/35, W2/50 und W3/60 ist nicht störendes 
Gewerbe zugelassen, wobei der Anteil der gewerblich genutzten 
Fläche höchstens 1/2 der Nutzfläche betragen darf. 

1 In den Wohnzonen W2/35 20, W2/20F, W2/50 27 und W3/60 25 
ist sind Wohnungen und nicht störendes Gewerbe zugelassen, 
wobei der Anteil der gewerblich genutzten Fläche höchstens 1/2 
der Nutzfläche der gesamten Geschossfläche betragen darf. 

 

 2 Es In der Wohn- und Gewerbezone WG2/30 sind Wohnungen 
und nur mässig störende Betriebe zulässig, wobei der Anteil der 
gewerblich genutzten Flächen mindestens 1/3 der gesamten Ge-
schossfläche zu betragen hat. 

Zusammenführen Bestimmungen für Wohn-
zonen und Wohnzonen mit Gewerbeerleichte-
rung 
Harmonisierung Bauordnungen 

   
Art. 15 Grundmasse Art. 15 Art. 44 Grundmasse  
    1 Es gelten folgende Überbauungsvorschriften:  
Zone W2/35 W2/50 W3/60 Zone W2/35 

20 
W2/35 
20F 

W2/50 
27 

W3/60 
25 

WG2/ 
30 

  

.1 Ausnützungsziffer max. % 35 50 60 .1 Ausnützungsziffer  
a) Überbauungsziffer für 
Hauptgebäude max. % 

20 % 20 % 27 % 25 % 30 %  
Umwandlung Ausnützungsziffer in Überbau-
ungsziffer 

    b) Überbauungsziffer für 
Klein- und Anbauten max. 5 % 5 % – – –   

.2 Vollgeschosse max. 2 2 3 .2 Vollgeschosse max. 2 2 2 3 2  Verzicht auf Geschosse  

.3 anrechenbare Dachgeschosse max. 2 2 2 .3 anrechenbare Dachge-
schosse max. 2 2 2 2 2   

.4 anrechenbare Untergeschosse max. 1 1 1 .4 anrechenbare Unterge-
schosse max. 1 1 1 1 1   

 

   

c) Grünflächenziffer min. 40 % 40 % 40 % 40 % 30 % 

 

Neu wird eine Grünflächenziffer zur Förde-
rung der Durchgrünung im Siedlungsgebiet 
eingeführt. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass im Bestand diese Grünflächenziffer im 
überwiegenden Teil der Fälle eingehalten wird. 
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.6 Gebäudelänge max. m 25 30 40 
.6 d) Gebäudelänge max. 
m 25.0 m 25 m 

20.0 m 30.0 m 40.0 m 35.0 m  
Auswirkungen IVHB: Überprüfen der Gebäude-
länge, da Gebäude durch vorspringende Ge-
bäudeteile länger wirken können 

.5 Gebäudehöhe max. m 8,10 8,10 11,40 .5 Gebäudehöhe max. 

e) Fassadenhöhe max. * 
bei Gebäuden mit Schräg-
dächern 

7.5 m 
8,10 m 

6.5 m 
8,10 m 

7.5 m 
8,10 m 

10.5 m 
11.4 m 

7.5 m 
8,1 m  

IVHB: Die Fassadenhöhe löst die Gebäude-
höhe ab 

 
   

f) Gesamthöhe max. 
bei Gebäuden mit Schräg-
dächern 

14.5 m 12.5 m 14.5 m 17.5 m 14.5 m 
 

IVHB: Neu wird eine Gesamthöhe für die 
Summe aus Fassadenhöhe (bisher: Gebäude-
höhe) und Firsthöhe eingeführt 

 

   

g) Gesamthöhe max.  
bei Gebäuden mit Attika-
geschoss bzw. begehba-
rem Flachdach 

11.0 m 10.0 m 11.0 m 14.0 m 11.0 m  

Beschränkung der Höhe des Attikageschosses 
auf 3.5 m, gemessen ab OK Attikageschoss. 

.7 Grenzabstand:    .7 Grenzabstand:        
- Grundabstand min. m 5 5 5 h) Grundabstand min. m 5.0 m 5.0 m  5.0 m 5.0 m 5.0 m  Auswirkungen IVHB: Überprüfen der Grenzab-

stände, da vorspringende Gebäudeteile neu 
näher an die Grenze reichen dürfen 

- Mehrlängenzuschlag ab 18 m 1/3 1/3 1/3 i) Mehrlängenzuschlag ab 
18 m 25 m 

– – 1/3 der Mehrlänge   

- Höchstmass max. m 7 8 10 Höchstmass max. m 7 7 8 10    
 * Fassadenhöhenzuschlag: Wird bei Gebäuden mit Attikageschos-

sen eine offene Absturzsicherung erstellt und nicht gemäss § 278 
Abs. 2 PBG zurückversetzt, erhöht sich die zulässige Fassaden-
höhe (generelles Mass) an dieser Stelle um 1.0 m. 

 

 2 Die Überbauungsziffer für Hauptgebäude darf auch für Klein- 
und Anbauten in Anspruch genommen werden. 

Harmonisierung Bauordnungen 

 3 Bei Grundstücken mit einer anrechenbaren Fläche von 700 m2 

oder weniger darf die maximale anrechenbare Gebäudefläche 
von Klein- und Anbauten einheitlich 35 m2 betragen. 
4 Dem Energiesparen dienende Gebäudeteile wie verglaste Bal-
kone oder Veranden sind im Umfang gemäss § 11 ABV zusätzlich 
zur Überbauungsziffer zugelassen. 

§ 11 der ABV gibt der Gemeinde die Möglich-
keit dem Energiesparen dienende Gebäude-
teile auf einer Fläche von zusätzlich 20% der 
ÜZ zuzulassen.  
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 5.2 Dächer  

Art. 30 Dachformen Art. 45 Dachform und Dachneigung Harmonisierung Bauordnungen 

.1 In allen Zonen, ausser den Kernzonen, sind Attikageschosse von 
max. 3.00 m Höhe auf Flachdachbauten mit einer Rückversetzung 
innerhalb einer Ebene gestattet, die unter 45° an die theoretische 
Schnittlinie zwischen der Dachfläche und der zugehörigen Fassade 
angelegt werden. Die Rückversetzung unter der Neigung von 45° 
ist zwingend auch giebelseitig einzuhalten. 

1 In den Wohnzonen sind Attikageschosse von max. 3.00 m Höhe 
auf Flachdachbauten mit einer Rückversetzung innerhalb einer 
Ebene gestattet, die unter 45° an die theoretische Schnittlinie zwi-
schen der Dachfläche und der zugehörigen Fassade angelegt wer-
den. Die Rückversetzung unter der Neigung von 45° ist zwingend 
auch giebelseitig einzuhalten. 

 

Attikageschosse sind in § 275 Abs. 4 PBG (Ziff. 
6.4 der IVHB) abschliessend definiert. Das ARE 
stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Re-
gelung der Kompetenznorm in § 49 Abs. 2 lit. 
d PBG (Vorschriften zur Dachgestaltung) vor-
geht. Einzig die Breite der Dachaufbauten darf 
stärker eingeschränkt werden (weniger als ½ 
der Fassadenlänge). 

.2 Ausserhalb der Kernzonen sind neben Schrägdächern auch an-
dere Dachformen, ausgeschlossen Tonnendächer, gestattet, wenn 
durch ihre Gestaltung für sich und im Zusammenhang mit ihrer 
Umgebung eine gute Gesamtwirkung erreicht wird. 

2 Es sind Ausserhalb der Kernzonen neben Schrägdächern auch 
andere Dachformen, ausgeschlossen Tonnendächer, gestattet, 
wenn durch ihre Gestaltung für sich und im Zusammenhang mit 
ihrer Umgebung eine gute Gesamtwirkung erreicht wird. 

 

   
 Art. 46 Dachaufbauten und Dacheinschnitte Harmonisierung Bauordnungen 

 1 Die Gesamtlänge der Dachaufbauten und Dacheinschnitte darf 
1/2 der Fassadenlänge nicht überschreiten.  

Die Rückversetzung des Attikageschosses ist 
künftig nur noch auf der Hälfte der Gebäude-
längsseite einzuhalten und das Mass des 
Rückversatzes wird gemäss IVHB um die 
Hälfte reduziert. An der fiktiven Giebelseite ist 
kein Rückversatz mehr notwendig (§275 PBG).  

 2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur zur Belichtung 
und Belüftung des ersten Dachgeschosses zulässig. Vorbehalten 
bleiben Dachaufbauten zugunsten technischer Anlagen. 

 

 3 Dacheinschnitte sind grundsätzlich zu überdachen.  
 4 Abmessungen, Material, Farbe und die Anordnung von Dachauf-

bauten müssen auf das Gebäude abgestimmt werden. Die Ein-
ordnung in die Dachfläche und die Abstimmung auf die zugehöri-
gen Fassaden sind massgebend. 
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 Art. 47 Dachflächenfenster und Lichtbänder Harmonisierung Bauordnungen 

 Einzelne Dachflächenfenster und Lichtbänder sind zugelassen. Sie 
haben sich in Farbe und Material unauffällig in die Dachfläche ein-
zupassen. 

 

   
 Art. 48 Bedachungsmaterial Harmonisierung Bauordnungen 

 Für die Bedachung sind farblich dezente, ortsübliche Materialien 
zu verwenden. 

 

   
 5.3 Umgebung Harmonisierung Bauordnungen 

 Art. 49 Stützmauern  

 Stützmauern sind möglichst dauerhaft zu begrünen.  
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2.3. Wohnzone mit Gewerbeerleichterung, 2 Ge-
schosse 

2.3. WOHNZONE MIT GEWERBEERLEICH-
TERUNG, 2 GESCHOSSE 

 

Art. 18 Nutzung Art. 18 Nutzung  
Es sind nur mässig störende Betriebe zulässig. 
Der Mehrlängenzuschlag gilt nicht für dauernd gewerblich ge-
nutzte Erdgeschosse mit einer Gebäudehöhe bis max. 6.00 m. Er 
gilt aber für alle Obergeschosse. 

Es sind nur mässig störende Betriebe zulässig. 
Der Mehrlängenzuschlag gilt nicht für dauernd gewerblich ge-
nutzte Erdgeschosse mit einer Gebäudehöhe bis max. 6.00 m. Er 
gilt aber für alle Obergeschosse. 

Zusammenführen Bestimmungen für Wohn-
zonen und Wohnzonen mit Gewerbeerleichte-
rung 

   
Art. 17 Grundmasse Art. 17 Grundmasse  
.1 Ausnützungsziffer max. %  .1 Ausnützungsziffer    

- Reine Wohnnutzung 50 – Reine Wohnnutzung 50  
- Wohn- und Gewerbenutzung 60 – Wohn- und Gewerbenutzung 60  
- Reine Gewerbenutzung 60 – Reine Gewerbenutzung 60  

.2 Freiflächenziffer min. % 20 .2 Freiflächenziffer min. % 20   

.3 Vollgeschosse max. 2 .3 Vollgeschosse max. 2  

.4 anrechenbare Dachgeschosse max. 2 .4 anrechenbare Dachgeschosse max. 2  

.5 anrechenbare Untergeschosse max. 1 .5 anrechenbare Untergeschosse max. 1  

.7 Gebäudelänge max. m 35 .7 Gebäudelänge max. m 35   

.6 Gebäudehöhe max. m 8.10 .6 Gebäudehöhe max. m 8.10  

.8 Grenzabstand:  .8 Grenzabstand:   
- Grundabstand min. m 5 - Grundabstand mind. m 5.  
- Mehrlängenzuschlag ab 18 m 1/3 - Mehrlängenzuschlag ab 18 m  1/3  
- Höchstmass max. m 7 – Höchstmass max. m 7  
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2.4. Gewerbezone 2.4. 6 GEWERBEZONE  

Art. 21 Nutzung Art. 21 Art. 50 Nutzung  
Es sind nur mässig störende Betriebe und Anlagen zulässig. Es sind nur höchstens mässig störende Betriebe und Anlagen zu-

lässig. 
 

   
Art. 19 Grundmasse Art. 19 Art. 51 Grundmasse  
.1 Baumassenziffer max. m3/m2 5 a) Baumassenziffer max. 5 m3/m2 

6 m3/m2 
Auswirkungen IVHB: Es kann tendenziell mehr 
oberirdisches Bauvolumen als bisher erstellt 
werden  
-> 6m3/m2 entspricht Angleichung an Wie-
sendangen 

.2 Freiflächenziffer min. % 15 b) Freiflächenziffer min. % 
Grünflächenziffer min.  

15 % 
10 % 

IVHB: Neu ersetzt die Grünflächenziffer die 
Freiflächenziffer 
Auswirkungen IVHB: Bei der GFZ werden un-
bebaute, versiegelte Flächen im Gegensatz zur 
Freiflächenziffer nicht angerechnet  

.3 Gebäudehöhe max. m 10,5 c) Gebäudehöhe  
Fassadenhöhe max. 

10.5 m 
12.0 m 

IVHB: Neu löst die Fassadenhöhe die Gebäu-
dehöhe ab 

  d) Gesamthöhe max. 16.0 m IVHB Ziffer 5.1 
.5 Gebäudelänge max. m 85 e) Gebäudelänge max. 85.0 m Länge von 85 m im Bestand meist ausge-

schöpft.  
.4 Gebäudetiefe bei Grenzbau max. m 
.6 Grenzabstand: 

30 f) Gebäudetiefe bei Grenzbau max. m 
Gebäudebreite max. 

30.0 m  Breite von 30 m im Bestand meist eingehal-
ten. 

- Grundabstand min. m 5 g) Grenzabstand Grundabstand  Auswirkungen IVHB: Überprüfen der Grenzab-
stände, da vorspringende Gebäudeteile neu 
näher an die Grenze reichen dürfen 

- Mehrlängenzuschlag ab 30 m ¼  • Innerhalb der Gewerbezone min. 5.0 m 
- Höchstmass max. m 8  • Gegenüber Wohnzonen min. 

Der Abstand von Gebäuden gegenüber Grenzen zu Wohn- 
und Landwirtschaftszonen hat mindestens 10,00 m zu betra-
gen. 

10.0 m 

  h) Mehrlängenzuschlag ab 30 m 1/4   
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Art. 20 Einschränkungen Art. 20 Art. 52 Einschränkungen Umgebungsgestaltung  
Der Abstand von Gebäuden gegenüber Grenzen zu Wohn- und 
Landwirtschaftszonen hat mindestens 10,00 m zu betragen. 
Wo die Gewerbezone an eine Wohnzone grenzt oder landschaft-
lich exponiert liegt, sind Gebäude, Lager-, Abstell- und Umschlag-
plätze mit einer Randbepflanzung in genügendem Abstand zur 
Grenze gegen Einsicht abzuschirmen.  

1 Wo die Gewerbezone an eine Wohnzone grenzt oder land-
schaftlich exponiert liegt, sind Gebäude, Lager-, Abstell- und Um-
schlagplätze mit einer Randbepflanzung in genügendem Abstand 
zur Grenze gegen Einsicht abzuschirmen. 
 

Die bisherige Regelung wird beibehalten. 

Im Abstandsbereich von max. 2,00 m ab Grenze zur Wohn- oder 
Landwirtschaftszone sind Wege, Strassen, Lagerplätze, usw. nicht 
erlaubt. 

2 Im Abstandsbereich von max. 2.0 m ab Grenze zur Wohn- oder 
Landwirtschaftszone sind Wege, Strassen, Lagerplätze usw. nicht 
erlaubt. 

 

   
2.5. Zone für öffentliche Bauten 2.5. 7 ZONE FÜR ÖFFENTLICHE BAUTEN  

Art. 22 Grundmasse Art. 22 Art. 53 Grundmasse  

.1 Gebäudehöhe max. m 11,40 .1 Gebäudehöhe max. m 
1 Fassadenhöhe max.  

 
11.40 m 

IVHB Ziffer 5.2 

.2 Grundabstand allseitig min. m 3,50 2 Grundabstand allseitig min.  3,50 5.0 m IVHB Ziffer 5.1 
Gegenüber Grundstücken die in einer anderen Bauzone liegen, 
gelten die Abstandsvorschriften bezüglich Grundabstand jener 
Zone. Ein Mehrlängen- und der Mehrhöhenzuschlag gemäss PBG 
kommen in dieser Zone nicht zur Anwendung. 

Gegenüber privaten Nachbargrundstücken sind die Grenz- und 
Gebäudeabstände der betreffenden angrenzenden Zone einzu-
halten. Im Übrigen gelten die kantonalrechtlichen Massvorschrif-
ten. 
Ein Mehrlängen- und der Mehrhöhenzuschlag gemäss PBG kom-
men in dieser Zone nicht zur Anwendung. 
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2.6. Erholungszone 2.6. 8 ERHOLUNGSZONE  

Art. 24 Nutzung Art. 24 Art. 54 Zweck und Nutzung  
.1 In der Erholungszone Grafenwisen sind Begegnungs-, Spiel- 
und Sportplätze sowie das Schwimmbad mit den zugehörigen 
Bauten und Anlagen zulässig. 

1 In der Erholungszone Grafenwisen sind Begegnungs-, Spiel- und 
Sportflächen sowie das Schwimmbad mit den zugehörigen Bau-
ten und Anlagen zulässig. 

 

.2 Die Erholungszone Brüel ist für Anlagen, die dem Pferdesport 
dienen vorbehalten. Hochbauten sind nicht zulässig. 

2 Die Erholungszone Brüel ist für Anlagen, die dem Pferdesport 
dienen vorbehalten. Hochbauten sind nicht zulässig. 

 

 3 In den Erholungszonen Vispergässli und Schafstall sind Begeg-
nungs-, Spiel- und Sportflächen mit den zugehörigen Bauten, An-
lagen und befestigen Hartplätzen zulässig.  

 

 4 Bauten und Anlagen haben sich besonders gut ins Landschafts-
bild einzuordnen. 

 

   

Art. 23 Grundmasse Art. 23 Art. 55 Grundmasse  
.1 Gebäudehöhe max. m 6,00 1 Gebäude Fassadenhöhe max.  6,00 m IVHB Ziffer 5.2 
.2 Grundabstand allseitig min. m 3,50 2 Grundabstand allseitig min. 3,50 m IVHB Ziffer 5.1 

   

2.7. Freihaltezone 2.7.9 FREIHALTEZONE  

Art. 26 Nutzung Art. 26 Art. 56 Zweck und Nutzung  
Die Freihaltezone bezweckt den Schutz und die Erhaltung des be-
stehenden Landschaftsbildes. Alle Bauten, Anlagen und Einrich-
tungen, die das Landschaftsbild beeinträchtigen könnten oder 
dem Sinn und Zweck dieser Zone widersprechen, sind untersagt.  
Für bestehende Bauten und Anlagen sind Bestand und Unterhalt 
für die Nutzung im bisherigen Umfang gewährleistet. 

Die Freihaltezone bezweckt den Schutz und die Erhaltung des be-
stehenden Landschaftsbildes. Alle Bauten, Anlagen und Einrich-
tungen, die das Landschaftsbild beeinträchtigen könnten oder 
dem Sinn und Zweck dieser Zone widersprechen, sind untersagt.  
1 In der Freihaltezone steht die Erholung der Bevölkerung und der 
Schutz von Natur- und Heimatschutzobjekten im Vordergrund. 
2 Es dürfen nur oberirdische Bauten und Anlagen erstellt werden, 
die der Bewirtschaftung oder unmittelbaren Bewerbung der Frei-
flächen dienen und die den Zonenzweck nicht schmälern. 
3 Für bestehende Bauten und Anlagen sind Bestand und Unter-
halt für die Nutzung im bisherigen Umfang gewährleistet. 
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3. ALLGEMEINE BAUVORSCHRIFTEN 3. 10 ALLGEMEINE ERGÄNZENDE BAU-
VORSCHRIFTEN 

 

 10.1 Abstandsvorschriften  

 Art. 57 Grenz- und Gebäudeabstand für Klein- und Anbauten  

 Der Grenz- und Gebäudeabstand für Klein- und Anbauten beträgt 
mindestens 3.0 m. 

 

   

Art. 33 Strassenbaulinien Art. 58 Strassen- und Wegabstand  
Wo Baulinien entlang von Gemeinde- und Staatsstrassen fehlen, 
ist für oberirdische Gebäude (ausgenommen Garagenvorplätze) 
ein Strassenabstand von 5,00 m und ein Abstand zu öffentlichen 
und privaten Wegen und Plätzen von 3,50 m zu beachten.  

1 Wo Baulinien entlang von Gemeindestrassen fehlen, ist für ober-
irdische Gebäude (ausgenommen Garagenvorplätze) ein Stras-
senabstand von mindestens 5.5 5.0 m und ein Abstand zu öffent-
lichen und privaten Wegen und Plätzen von mindestens 3.5 m zu 
beachten. 

 

Unterirdische Gebäude haben allgemein einen Abstand von 2,00 
m einzuhalten. 

2 Wo Baulinien entlang von Gemeindestrassen fehlen, haben un-
terirdische Bauten einen Abstand von mindestens 2.0 m einzuhal-
ten. 

 

   

Art. 28 Bauweise Art. 28 Art. 59 Geschlossene Bauweise  
Die geschlossene Bauweise bis zur zonengemässen Gebäude-
länge ist gestattet. 

Die geschlossene Bauweise bis zur zonengemässen Gebäude-
länge ist gestattet. 

Klein- und Anbauten werden dabei nicht 
zur Gebäudelänge gerechnet. 

   
Art. 37 Nichtbauzonen Art. 37 Art. 60 Nichtbauzonen  
Gegenüber Nichtbauzonen ist für Hauptgebäude ein Abstand von 
5,0 m und für besondere Gebäude ein solcher von 3,5 m einzu-
halten. Ein Näherbaurecht ist ausgeschlossen. 

Gegenüber Nichtbauzonen ist für Hauptgebäude ein Abstand von 
5.0 m und für Klein- und Anbauten ein solcher von 3.5 m einzu-
halten. Ein Näherbaurecht ist ausgeschlossen. 
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 10.2 Abstellplätze  

Art. 35 Fahrzeugabstellplätze Art. 35 Art. 61 Fahrzeug Personenwagen-Abstellplätze   
Nutzung Einheit Anz. Pl. Nutzung Einheit Anz. Pl.  
Wohnhäuser Pro Wohnung bis 3 Zi-Wo 1,0 Wohnhäuser Pro Wohnung bis 3 Zi-Wo 1,0  
Wohnhäuser Pro Wohnung bis 4 Zi-Wo 1,5 Wohnhäuser Pro Wohnung bis 4 Zi-Wo 1,5  
Einfamilienhäuser Pro Gebäude mind. 2,0 Einfamilienhäuser Pro Gebäude mind. 2,0  
Einfamilienhäuser Pro Einliegerwohnung 1,0 Einfamilienhäuser Pro Einliegerwohnung 1,0  
Läden, Kleingewerbe, Büro Je 60 m2 Geschossfläche 1,0 Läden, Kleingewerbe, Büro Je 60 m2 Geschossfläche 1,0  
Industrie- und Gewerbebauten Je 150 m2 Geschossfläche 1,0 Industrie- und Gewerbebauten Je 150 m2 Geschossfläche 1,0  
Gastgewerbe (für Besucher) Pro 6 Sitzplätzen 1,0 Gastgewerbe (für Besucher) Pro 6 Sitzplätzen 1,0  
 Bruchteile ab 0,5 sind aufzurunden.  Bruchteile ab 0,5 sind aufzurunden.  
 1 Pro Wohnung ist ein Abstellplatz zu schaffen. Bei Wohnungen ab 

3.5 Zimmern und Einfamilienhäusern sind zwei Abstellplätze zu 
schaffen. Mehr als zwei Abstellplätze pro Wohnung sind nicht zu-
lässig, für Einfamilienhäuser sind maximal vier Abstellplätze zuläs-
sig. 
2 Garageneinfahrten gelten nicht als Flächen für Personenwagen-
abstellplätze. 

 

   
 Art. 62 Besucherparkplätze  

Bei Mehrfamilienhäusern ist ab und pro vier Wohnungen zusätz-
lich ein Besucherabstellplatz zu erstellen, […] 
 

1 Bei Mehrfamilienhäusern und Überbauungen mit mehreren 
Wohneinheiten sind ist ab und pro vier Wohnungen 20 % der ge-
mäss Artikel 61 benötigten Anzahl Parkplätze – mindestens aber 
ein Abstellplatz – zusätzlich als Besucherparkplätze zu erstellen. 

 

 2 Bruchteile von Abstellplätzen über 30 % sind aufzurunden.  
Bei anderen Nutzungen (ohne Gastgewerbe) sind zusätzlich eine 
angemessene Anzahl der verlangten Abstellplätze als Kunden- 
und Besucherabstellplätze zu bezeichnen. Die genaue Anzahl 
richtet sich nach den konkreten Bedürfnissen. 

 

3 Bei anderen Nutzungen, im speziellen für Büros, Läden, Gast-
stätten und Gewerbebauten oder bei besonderen örtlichen und 
betrieblichen Verhältnissen, wird die Zahl der Besucherparkplätze 
nach der «Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfes in 
kommunalen Erlassen» vom 15. Juni 2018 (Stand Vernehmlas-
sung) der Baudirektion ermittelt. 
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[…] der als solcher zu bezeichnen und dauernd zu diesem Zweck 
freizuhalten ist. 

4 Besucherparkplätze sind als solche zu bezeichnen und dauernd 
zu diesem Zweck freizuhalten. 

 

   
 Art. 63 Reduktion von Abstellplätzen  
Auf die herkömmliche Umgebungsgestaltung ist, insbesondere in 
den Kernzonen, Rücksicht zu nehmen. 

Auf die herkömmliche Umgebungsgestaltung ist, insbesondere in 
den Kernzonen, Rücksicht zu nehmen. 
1 Im Interesse des Ortsbildschutzes kann die Zahl der erforderli-
chen Abstellplätze in der Kernzone reduziert und die Gesamtzahl 
der zulässigen Abstellplätze begrenzt werden. 

 

 2 Eine Reduktion der erforderlichen Abstellplätze in den übrigen 
Zonen ist mittels Mobilitätskonzept aufzuzeigen und zu begrün-
den. 

 

   
 Art. 64 Gestaltung  
Fahrzeugabstellplätze sind nach Möglichkeit entsprechend den 
einschlägigen Empfehlungen mittels wasserdurchlässigem Belag 
(z.B. Kies oder Rasengittersteine etc.) auszuführen. 

1 Fahrzeugabstellplätze sind nach Möglichkeit entsprechend den 
einschlägigen Empfehlungen mittels wasserdurchlässigen Belags 
(z.B. Kies oder Rasengitterstein etc.) auszuführen. 

 

   
Art. 32 Kinderwagen, Fahr- und Motorfahrräder, Lagerplätze Art. 32 Art. 65 Fahrräder und Kinderwagen  
Sowohl bei Einfamilien- als auch bei Mehrfamilienhäusern sind ge-
nügend grosse, leicht zugängliche Abstell- und Einstellflächen 
oder Unterstände für Kinderwagen, Fahr- und Motorfahrräder be-
reitzustellen und dauernd zu unterhalten. Pro Wohneinheit sind 
mindestens zwei Fahrrad- und 0,5 Kinderwagenabstellplätze aus-
zuscheiden. Für die Lagerung von Altpapier, Karton, Brennholz, 
usw. sind geeignete, überdachte Flächen bereitzustellen. 

1 Bei Wohnnutzungen ist mindestens ein Veloabstellplatz pro Zim-
mer zu erstellen. 
2 Bei anderen Nutzungen ist die erforderliche Anzahl an Veloab-
stellplätzen nach der «Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbe-
darfs in kommunalen Erlassen» vom 15. Juni 2018 (Stand Ver-
nehmlassung) der Baudirektion zu ermitteln. 
3 Bei grösseren Überbauungen sind Mobilitätsparkplätze für Spe-
zialfahrzeuge wie Lastenvelos und Anhänger im Umfang von min-
destens 5 % der zu erstellenden Veloabstellplätze bereitzustellen. 

 

 4 Für Kinderwagen sind genügend Abstellplätze zur Verfügung zu 
stellen. 

 

 5 Die erforderlichen Abstellplätze sind gut zugänglich an zweck-
mässiger Lage anzuordnen. 
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 10.3 Diverses  

Art. 29 Arealüberbauungen Art. 29 Art. 66 Arealüberbauungen  
.1 Bei Arealflächen ab 3 000 m2 zusammenhängender Grund-
stücksflächen in der W2 und WG2, kann beim Nachweis von be-
sonderen, von den Bewilligungsbehörden anerkannten Qualitäts-
kriterien, eine Erhöhung der Ausnützungsziffer bis max. 10 % ge-
währt werden. 

1 Arealüberbauungen sind in allen Wohnzonen und Wohnzonen 
mit Gewerbeerleichterung zulässig. Die Arealfläche muss mindes-
tens 3’000 m2 umfassen. 
2 Die Nutzungsziffer Überbauungsziffer darf gegenüber der Regel-
überbauung um maximal 3 % erhöht werden. Die Fassadenhöhe 
von Gebäuden mit Attikageschossen bzw. begehbarem Flachdach 
darf um 2.5 m erhöht werden. 

 

.2 Gegenüber Grundstücken und Gebäuden ausserhalb der Are-
alüberbauung sind die zonengemässen Abstandsvorschriften ein-
zuhalten. 

3 Gegenüber Grundstücken und Gebäuden ausserhalb der Areal-
überbauung sind die zonengemässen Abstandsvorschriften ein-
zuhalten. 
4 Von der zonengemässen Beschränkung der Gebäudelänge kann 
abgewichen werden. 

 

.3 Gehört das Areal unterschiedlichen Zonen an, darf durch Aus-
nützungsverschiebungen die Mehrausnützung in keinem Zonen-
teil 1/5 der zonengemässen Ausnützung bei Regelbebauung 
übersteigen. 

.3 Gehört das Areal unterschiedlichen Zonen an, darf durch Aus-
nützungsverschiebungen die Mehrausnützung in keinem Zonen-
teil 1/5 der zonengemässen Ausnützung bei Regelbebauung 
übersteigen. 

 

 5 Voraussetzung zur Erreichung des Arealüberbauungsbonus ist 
zusätzlich zu Art. 71 PBG die Beurteilung durch eine vom Gemein-
derat eingesetzte Fachberatung.  

 

   
Art. 25 Gestaltungsplanpflicht Art. 67 Gestaltungsplanpflicht  

 1 Für die im Zonenplan bezeichneten Gebiete gilt im Interesse ei-
ner qualitativ guten Überbauung die Pflicht zur Ausarbeitung ei-
nes Gestaltungsplans.  

 

 2 Mit dem Gestaltungsplan Brüel sind insbesondere folgende As-
pekte zu berücksichtigen: 

 

Im Gestaltungsplan für Pferdesport sind die Entflechtungen zwi-
schen Fuss- und Fahrwegverbindungen (Schulweg) sowie den Be-
ziehungen zwischen Anlagen und Stallungen aufzuzeigen. Ferner 
ist der Nachweis zu erbringen, dass die Auflagen des Hochwasser-
rückhaltebeckens und der Bachlandschaftsgestaltung eingehalten 
sind. 

• Im Gestaltungsplan für Pferdesport sind die Entflechtungen 
zwischen Fuss- und Fahrwegverbindungen (Schulweg) sowie 
den Beziehungen zwischen Anlagen und Stallungen aufzuzei-
gen. Ferner ist der Nachweis zu erbringen, dass die Auflagen 
des Hochwasserrückhaltebeckens und der Bachlandschafts-
gestaltung eingehalten sind. 
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 3 Mit dem Gestaltungsplan Truninger-Areal gelten folgende Ziel- 
und Bebauungsvorgaben: 
• Standortgerechte Nutzungsdurchmischung 
• Gewerbeflächen und öffentliche Nutzungen von min. 220 m2 

aGF 
• Die Überbauungsziffer kann um die Fläche der Balkone inner-

halb der projizierten Fassadenlinie auf bis zu 32 % erhöht 
werden 

• Gebäudelänge von bis zu 55 m 
• Durchwegung mit Fusswegen (Schulweg) 
• Hauptzufahrt ins Gebiet ab der Stationsstrasse  
• Begegnungsort mit Zentrumsfunktionen  
• Hohe städtebauliche Qualität 
• Freiräume mit hoher Aufenthaltsqualität 
• Ökologisch hochwertige Flächen von mindestens 20 % der 

Grundstücksfläche 
• Bauprojekt basierend auf einem über ein qualifiziertes Verfah-

ren ermitteltes Richtprojekt 

 

 

   
Art. 34 Abfallbeseitigung Art. 34 Art. 68 Abfallbeseitigung  
Bei Mehrfamilienhäusern mit mehr als sechs Wohneinheiten sind 
in Absprache mit der Bewilligungsbehörde durch bauliche Mass-
nahmen Containerabstellplätze für die Trennung und Lagerung 
des Abfalls zu schaffen und zu unterhalten. Pro sechs Wohnein-
heiten ist ein Container erforderlich. 

Bei Mehrfamilienhäusern mit mehr als sechs Wohneinheiten sind 
in Absprache mit der Bewilligungsbehörde durch bauliche Mass-
nahmen Containerabstellplätze für die Trennung und Lagerung 
des Abfalls zu schaffen und zu unterhalten. Pro sechs Wohnein-
heiten ist ein Container erforderlich.  
1 Bei Mehrfamilienhäusern und Überbauungen ab vier Wohnein-
heiten sind geeignete, eingewandete, gut zugängliche Plätze für 
das Abfuhrgut vorzusehen. 

 

   
Art. 31 Spiel- und Ruheflächen Art. 31 Art. 69 Spiel- und Ruheflächen  
Bei Mehrfamilienhäusern sind mindestens 15 % der zu Wohnzwe-
cken genutzten Geschossfläche in geeigneter Form, z.B. nach Al-
tersstufen abgestimmter Spielplätze oder entsprechender Zweck-
bestimmung als Spiel- und Ruhefläche zu realisieren und dauernd 
zu unterhalten. 

1 Bei Mehrfamilienhäusern sind mindestens 15 % der zu Wohn-
zwecken genutzten Geschossfläche genügend begrünte Spiel- 
und Ruheflächen (§ 248 PBG) an verkehrssicherer und gut zu-
gänglicher Lage zu erstellen. 
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2 Sie sind den Bedürfnissen entsprechend auszurüsten und dau-
ernd ihrem Zweck entsprechend zu unterhalten. 

   
 
 Art. 70 Begrünung von Flachdächern  
 Flachdächer sind zu begrünen und zu unterhalten, sofern sie 

nicht für Terrassen oder technische Anlagen verwendet werden. 
 

   
 Art. 71 Umgebungsgestaltung  

 1 Die Umgebung ist möglichst naturnah zu gestalten und die Be-
pflanzung hat unter Berücksichtigung des bestehenden Baumbe-
standes zu erfolgen. Wo es die Verhältnisse erlauben, sind neue 
Bäume sowie Sträucher zu pflanzen. Es sind standortgerechte 
und einheimische Baumarten und Sträucher zu verwenden. 

 

 2 Mit der Baueingabe ist bei Neubauten, Ersatzbauten und grösse-
ren Umbauten ein entsprechender Umgebungsplan einzureichen. 

 

   
 Art. 72 Terrainveränderungen  

 1 Terrainveränderungen, insbesondere Aufschüttungen, Stütz-
mauern und Abgrabungen, sind zurückhaltend vorzunehmen. Sie 
sind nur bei harmonischer Einpassung und naturnahem Gelände-
verlauf zulässig. Böschungen sind gegenüber Stützmauern grund-
sätzlich vorzuziehen. 

 

 2 Terrainveränderungen von mehr als 1.0 m gegenüber dem mass-
gebenden Terrain sind nicht gestattet. Ausnahme bilden einzelne 
funktionell erforderliche Zufahrten und Zugänge, insbesondere 
auch bei Bauten in Hanglagen. 

 

 3 Die Abgrabungen dürfen dabei nur soweit gehen, dass sie 
höchstens einen Drittel der Länge der projizierten Fassadenlinie 
umfassen. Bis zum Terrain reichende vorspringende und rück-
springende Gebäudeteile werden zur Länge der projizierten Fas-
sadenlinie hinzugerechnet. 

Messweise der Fassadenhöhe ist ab histori-
schem Terrain. 
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Art. 36 Nutzungseinschränkungen Art. 36 Art. 73 Nutzungseinschränkungen  

Auf dem ganzen Gemeindegebiet von Rickenbach sind in den 
Wohnzonen sexgewerbliche Nutzungen, Sterbehilfe, Spielsalons 
usw. untersagt. 

Auf dem ganzen Gemeindegebiet von Rickenbach sind in den 
Wohnzonen sexgewerbliche Nutzungen, Sterbehilfe, Spielsalons 
usw. untersagt. 

 

   
Art. 27 Aussichtschutz Art. 27 Art. 74 Aussichtsschutz  

Entlang des Aussichtsschutzes sind jegliche Hochbauten, Bäume, 
Sträucher, Hecken usw. untersagt, welche die freie Sicht auf das 
Dorf Rickenbach und in die Ferne beeinträchtigen. 

Im Aussichtsschutzbereich «Berg-Neuwingerten» sind jegliche 
Hoch Bauten, Bäume, Sträucher, Hecken usw. untersagt, welche 
die freie Sicht auf das Dorf Rickenbach und in die Ferne beein-
trächtigen. 

IVHB Ziffer 2.2 / 2.3  
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4. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 4. 11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Art. 38 Inkrafttreten Art. 38 Art. 75 Inkrafttreten  
Diese Bau- und Zonenordnung tritt am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung der Genehmigung durch die Baudirektion 
in Kraft. Sie ersetzt die Bau- und Zonenordnung vom 8. Novem-
ber 1995. 

Diese Bau- und Zonenordnung tritt am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung der Genehmigung durch die Baudirektion 
in Kraft. Sie ersetzt die Bau- und Zonenordnung vom 8. Novem-
ber 1995. 
Diese Bau-und Zonenordnung tritt mit der Rechtskraft der kanto-
nalen Genehmigung in Kraft. Der Gemeinderat publiziert das Da-
tum der Inkraftsetzung gemäss Art. 6 PBG. 

 

   
 Art. 76 Aufhebung bisherigen Rechts  

 Diese Bau-und Zonenordnung ersetzt die Bau- und Zonenord-
nung der Gemeinde Rickenbach vom 3. Dezember 2010. 

 

   
Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. Dezember 
2010. 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 3. Dezember 
2010. 

neu auf Titelblatt 
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